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Vorwort 

Vorwort 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

die Entwicklung zur Informationsgesellschaft mit ihren tiefgrei-
fenden strukturellen Veränderungen stellt die beruflichen Schulen 
vor große Herausforderungen. Sie müssen junge Menschen auf 
eine Gesellschaft vorbereiten, in der das Leben und das Arbeiten, 
die Fonnen des menschlichen Miteinanders, die Beziehungen zu-
einander und zur Allgemeinheit anders sein werden als heute. 
Diese Aufgaben müssen die Schulen mit innovativen pädagogi-
schen Konzepten, die sich an der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Wirklichkeit orientieren, bewältigen. Die Probleme, de-
nen sich die Schulen dabei gegenübersehen, sind zwar tendenziell 
ähnlich, in ihrer jeweiligen Ausprägung aber von Schule zu Schule 
entsprechend den örtlichen Verhältnissen verschieden. Eine innere 
Reform soll den Schulen den Spielraum eröffnen, den sie zur Be-
wältigung ihrer spezifischen pädagogischen Aufgaben benötigen. 

Normen und Werte, die Grundgesetz, Landesverfassung und 
Schulgesetz von Baden-Württemberg enthalten, sind Grundlage für 
den Unterricht an unseren Schulen. Die dort formulierten übergrei-
fenden Bildungsziele schließen die heute so wichtigen und immer 
stärker geforderten überfachlichen Qualifikationen ein. Sie noch 
stärker in den Lehrplänen zu verankern, war und ist deshalb ein 
wichtiges Ziel unserer Lehrplanarbeit. Schlüsselqualifikationen, 
beispielsweise Selbständigkeit im Denken und Handeln, Fähigkeit 
und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen, Bereitschaft zur 
Übernahme von Verantwortung für sich selbst, für den Mitmen-
schen und für die Umwelt, müssen ganzheitlich erschlossen wer-
den. Sie erfordern fächerverbindendes Denken, Planen und Unter-
richten, das alle Fächer der beruflichen Schulen - berufsbezogene 
und allgemeine - einbezieht. 

Inhaltlich sind die Lehrpläne auf den aktuellen Stand von Wirt-
schaft und Technik gebracht worden. Dabei sind sie so offen for-
muliert, daß Anpassungen an künftige Entwicklungen leicht und 
kurzfristig möglich sind. 

Eine fundierte Berufsausbildung schließt die sichere Beherrschung 
der Kulturtechniken, Aufgeschlossenheit für neue Sachverhalte 
und die Bereitschaft zu lebenslangem berufsbegleitendem Lernen 
ein. Berufliche Bildung als Hilfe zur Daseinsorientierung und Le-
bensbewältigung umfaßt die Vorbereitung auf eine Berufsausbil-
dung, die Ausbildung selbst, verbunden mit der ,altersgemäßen Er-
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weiterung der allgemeinen Bildung, und darüber hinaus auch 
wichtige Teile der Weiterbildung. 

Der hohe Ausbildungsstand der Lehrerinnen und Lehrer an beruf-
lichen Schulen in Baden-Württemberg ist über die Landesgrenzen 
hinaus bekannt. Ihn zu erhalten und auszubauen, ist mir ein zentra-
les Anliegen. Davon hängt nicht zuletzt auch die Wettbewerbsfä-
higkeit des Landes in einem vereinten Europa ab. 

Erfreulich ist, daß im Blick auf den steigenden Einstellungsbedarf 
die Zahl der Referendare im Vorbereitungsdienst für das höhere 
Lehramt an beruflichen Schulen deutlich erhöht werden konnte. 
Die Ausbildung umfaßt jetzt auch sonderpädagogische Elemente, 
so daß die angehenden Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie ihren 
Dienst antreten, auf den Umgang auch mit leistungsschwächeren 
und verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern vorbereitet 
sind. 

Die Staatliche Akademie für Lehrerfortbildung (Wirtschaft und 
Technik) in Esslingen ist ausschließlich für die Bedürfnisse derbe-
ruflichen Schulen eingerichtet worden. Hier werden die Lehrerin-
nen und Lehrer in enger Zusammenarbeit mit den Betrieben der 
Wirtschaft praxisnah fortgebildet. Ihr Wissen und Können wird so 
auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik gehalten 
und schließt neue Verfahren und Methoden ein. 

Seit 1990/91 konnte die Unterrichtsversorgung an den beruflichen 
Schulen insbesondere durch zusätzliche Lehrerstellen deutlich ver-
bessert werden. In der Berufsschule wirkt sich dies vor allem im 
Wahlpflichtbereich aus. Die angebotenen Wochenstunden haben 
sich im Stütz- und Erweiterungsunterricht mehr als verdoppelt. 

Das berufliche Schulwesen des Landes wird auch künftig der Wirt-
schaft ein zuverlässiger Partner sein. 

Für Ihre Arbeit wünsche ich Ihnen Freude und Erfolg. 

Ihre 

~t41c.. ~~ 
Dr. Annette Schavan 
Ministerin für Kultus, Jugend und Sport 
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Hinweise für den Benutzer 

1. Das visuelle Leitsystem der Umschläge 

Die Bildungspläne für die beruflichen Schulen in Baden-Württem-
berg tragen auf dem Umschlag ein Leitsystem, das eine Zuordnung 
von Schularten und Schultypen auf einfache Art ermöglicht und 
dem Benutzer den Zugriff zu verschiedenen Heften erleichtert. 

1.1 Die Kennzeichnung der Schultypen 

Die drei Schultypen werden durch Linienelemente mit gleicher 
Gesamtbreite unterschieden. Die gewerblichen Schulen sind durch 
eine Linie gekennzeichnet, die stets im unteren Drittel des Formats 
angeordnet ist. Die kaufmännischen Schulen sind durch zwei Li-
nien gekennzeichnet, diese sind immer im mittleren Drittel des 
Heftformats angeordnet. Die hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozial-
pädagogischen und landwirtschaftlichen Schulen sind durch drei 
Linien gekennzeichnet und stehen jeweils im oberen Drittel. Der 
im jeweiligen Heft enthaltene Schultyp ist durch eine intensive 
Farbe gekennzeichnet (s. Abb.). Kombinationen der unterschiedli-
chen Typen sind möglich und können durch die Farbintensität der 
Balken abgelesen werden. 

1.2 Die Kennzeichnung der Schularten 

Die sechs Schularten sind durch Farben unterschieden: 

Berufsschulen (BS) 
Berufsfachschulen (BFS) 
Berufskollegs (BK) 
Berufliche Gymnasien (BG) 
Berufsoberschulen (BO) 
Fachschulen (FS) 

Cyan blau 
Blauviolett 
Grün 
Purpurrot 
Rotorange 
Gelb 

Hinweise fi1r den Benutzer 

2. Der Textteil 

Jedes Lehrplanheft enthält ein ausführliches Inhaltsverzeichnis, das 
den schnellen Zugriff zu den einzelnen Fächerlehrplänen ermög· 
licht. Diesen Plänen sind jewe ils Lehrplanübersichten vorange· 
stellt. 

2.1 Anordnung 

Innerhalb der Lehrpläne sind die Titel der Lehrplarieinheiten bzw. 
Lernbereiche durch fettere Schrifttypen hervorgehoben. Hinter 
dem einzelnen Titel steht der Zeitrichtwert in Unterrichtsstunden. 
Die Lehrplaneinheiten bzw. Lernbereiche enthalten Ziele, Inhalte 
und Hinweise. Bei zweispaltigen Lehrplänen sind die Ziele den In· 
halten und Hinwei sen vorangeste llt, bei dreispaltigen Lehrp1u. .• 
stehen Ziele, Inhalte und Hinweise parallel nebeneinander. Ziele 
und Inhalte sind verbindlich . Die Zielformulierungen haben den 
Charakter von Richtungsangaben. Der Lehrer ist verptlichtel die 
Ziele energisch anzustreben. Die Hinweise enthalten Anregungen 
und Beispiele zu den Lehrplaninhalten . Sie sind nicht verbindlich 
und stellen keine vollständige oder abgeschlossene Liste dar; der 
Lehrer kann auch andere Beispiele in den Unterricht einbringen. 

2.2 Querverweise 

Im Erziehungs- und Bildungsauftrag der einzelnen beru flichen 
Schularten hat jedes Fach besondere Aufgaben. Querverweise sind 
überall dort in die Hinweisspalte aufgenommen worden, wo bei 
der Unterrichtsplanung andere Inhalte zu berücksichtigen sind oder 
wo im Sinne ganzheitlicher Bildung eine Abstimmung über die 
Fächer, Schularten und ggf. auch Schulbereiche hinweg erforder· 
lieh ist. 



Hinweise für den Benutzer 

2.3 Zeitrichtwerte 

Zeitrichtwerte geben Richtstundenzahlen an. Sie geben dem Lehrer 
Anhaltspunkte, wie umfangreich die Lehrplanirihalte behandelt 
werden sollen. Die Zeit für Klassenarbeiten und Wiederholungen 
ist darin nicht enthalten. 

Kennzeichnung der Schulen 

Gewerbliche Schulen Kaufmännische Schulen 
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2.4 Reihenfolge 

Die Reihenfolge der unterrichtlichen Behandlung für Lehrplan-
einheiten innerhalb einer Klassenstufe ist in der Regel durch die 
Sachlogik vorgegeben, im übrigen aber in das pädagogische Er-
messen des Lehrers gestellt. 

Hauswirtschaftlich·pflegerisch-
sozialpädagogische und 
landwirtschaftliche Schulen 

-
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Vorschrift 9 

Baden-
Württemberg KULTUS UND UNTERRICHT 
~ 
~ 

Amtsblatt des Ministeriums far Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 

Stuttgart, 10. Dezember 1996 

Bildungsplan für die Berufsschule 
hier: Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische 

Berufsschule 
Ausbildungsberuf: Fachklassen für Praktikanten/ 

Praktikantinnen mit mittlerem 
Bildungsabschluß 

Vom 11. August 1996 V/5-6512-2131/27 

Für die Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Be-
rufsschule, Fachklassen für Praktikanten/Praktikantinnen mit 
mittlerem Bildungsabschluß, gilt der als Anlage beigefügte Bil-
dungsplan. 

Lehrplanheft 8/1996 

II 

Der Bildungsplan tritt am 1. August 1996 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt der im LPH 10/1991 veröffentlichte Bildungs-
plan vom 15. März 1991 außer Kraft. 

K. u. U„ LPH 8/1996 
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Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der beruflichen Schulen 11 

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der beruflichen Schulen 

Normen und Werte 

Die Normen und Werte, die Grundgesetz, Landesverfassung und 
Schulgesetz enthalten, sind Grundlage für den Unterricht an unse-
ren Schulen. Sie sind auch Grundlage für die Lehrplanrevision im 
beruflichen Schulwesen. Die dafür wichtigsten Grundsätze der 
Landesverfassung und des Schulgesetzes von Baden-Württemberg 
lauten: 

Art. 12 ( 1) Landesverfassung: 

Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen 
Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit aller Menschen und zur Frie-
densliebe, in der Liebe zu Volk und Heimat, zu sittlicher und poli-
tischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und sozialer Bewährung 
und zu freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen. 

Art. 17 (1) Landesverfassung: 

In allen Schulen waltet der Geist der Duldsamkeit und der sozialen 
Ethik. 

Art. 21 (1) Landesverfassung: 

Die Jugend ist in allen Schulen zu freien und verantwortungsfreu-
digen Bürgern zu erziehen und an der Gestaltung des Schullebens 
zu beteiligen. 

§ 1 Schulgesetz: 

Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule 

(1) Der Auftrag der Schule bestimmt sich aus der durch das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung 

üles Landes Baden-Württemberg gesetzten Ordnung, insbesondere 
araus, daß jeder junge Mensch ohne Rücksicht auf Herkunft oder 

.wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seiner Begabung entspre-
~hende Erziehung und Ausbildung hat und daß er zur Wahrneh-

ung von Verantwortung, Rechten und Pflichten in Staat und Ge-
tsellschaft sowie in der ihn umgebenden Gemeinschaft vorbereitet 
~erden muß. 

(2) Die Schule hat den in der Landesverfassung verankerten Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag zu verwirklichen. Über die Vermitt-
lung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten hinaus ist die 
Schule insbesondere gehalten, die Schüler 

in Verantwortung vor Gott, im Geiste christlicher Nächsten-
liebe, zur Menschlichkeit und Friedensliebe, in der Liebe zu 
Volk und Heimat, zur Achtung der Würde und der Überzeu-
gung anderer, zu Leistungswillen und Eigenverantwortung so-
wie zu sozialer Bewährung zu erziehen und in der Entfaltung 
ihrer Persönlichkeit und Begabung zu fördern, 

zur Anerkennung der Wert- und Ordnungsvorstellungen der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu erziehen, die im 
einzelnen eine Auseinandersetzung mit ihnen nicht ausschließt, 
wobei jedoch die freiheitlich-demokratische Grundordnung, 
wie in Grundgesetz und Landesverfassung verankert, nicht in 
Frage gestellt werden darf, 

auf die Wahrnehmung ihrer verfassungsmäßigen staatsbürger-
lichen Rechte und Pflichten vorzubereiten und die dazu not-
wendige Urteils- und Entscheidungsfühigkeit zu vermitteln, 

auf die Mannigfaltigkeit der Lebensaufgaben und auf die An-
forderungen der Berufs- und Arbeitswelt mit ihren unter-
schiedlichen Aufgaben und Entwicklungen vorzubereiten. 

(3) Bei der Erfüllung ihres Auftrags hat die Schule das verfas-
sungsmäßige Recht 'der Eltern, die Erziehung und Bildung ihrer 
Kinder mitzubestimmen, zu achten und die Verantwortung der üb-
rigen Träger der Erziehung und Bildung zu berücksichtigen. 

(4) Die zur Erfüllung der Aufgaben der Schule erforderlichen Vor-
schriften und Maßnahmen müssen diesen Grundsätzen entspre-
chen. Dies gilt insbesondere für die Gestaltung der Bildungs- und 
Lehrpläne sowie für die Lehrerbildung. 
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Förderung der Schüler in beruflichen Schulen 

In den beruflichen Schulen erfahren die Schüler den Sinn des Be-
rufes und dessen Beitrag für die Erfüllung menschlichen Lebens 
sowie seine soziale Bedeutung. Berufliche Bildung umfaßt all jene 
Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse, Einsichten und Werthaltun-
gen, die den einzelnen befähigen, seine Zukunft in Familie und Be-
ruf, Wirtschaft und Gesellschaft verantwortlich zu gestalten und 
die verschiedenen Lebenssituationen zu meistern. Die Beschäfti-
gung mit realen Gegenständen und die enge Verknüpfung von 
Praxis und Theorie fördert in den Schülern die Fähigkeit abwä-
genden Denkens und die Bildung eines durch ganzheitliche Be-
trachtungsweise bedingten ausgewogenen Urteils. Dies schließt bei 
behinderten Schülern, soweit notwendig, die Weiterführung spezi-
fischer Maßnahmen zur Minderung der Behinderungsauswirkun-
gen ein. 

Aufgaben des Lehrers an beruflichen Schulen 

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag stellt dem Lehrer an berufli-
chen Schulen vielfältige Aufgaben. Eine hohe fachliche und päd-
agogische Kompetenz ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Tä-
tigkeit: 

a) Er ist Fachmann sowohl im Blick auf die Vermittlung berufli-
cher Qualifikationen als auch schulischer Abschlüsse, wie bei-
spielsweise der Fachhochschulreife. Als Fachmann muß er im 
Unterricht neue Entwicklungen in Technik und Wirtschaft be-
rücksichtigen. Diese Fachkompetenz erhält er sich durch lau-
fende Kontakte zur betrieblichen Praxis und durch die Be-
schäftigung mit technologischen Neuerungen. Fachwissen und 
Können verleihen ihm Autorität und Vorbildwirkung gegenüber 
seinen Schülern. 

b) Er ist Pädagoge und erzieht die Schüler, damit sie künftig in 
Beruf, Familie und Gesellschaft selbständig und eigenverant-
wortlich handeln können. Dabei berücksichtigt er die besondere 
Lebenslage der heranwachsenden Jugendlichen ebenso wie das 
Erziehungsrecht der Eltern und ggf. der für die Berufserziehung 
Mitverantwortlichen. 

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der beruflichen Schiil,; 11 

c) Der Lehrer führt seine Schüler zielbewußt und fördert dlllt'. 
partnerschaftliche Unterstützung Selbständigkeit und eigenv~. 

antwortliches Handeln. 

d) Er ist Vermittler von wissenschaftlichen, kulturellen, gell:i 
schaftlichen und politischen Traditionen. Dabei darf er nic1.: 

wertneutral sein, aber auch nicht einseitig handeln. Aus seina: 
Auftrag ergibt sich die Notwendigkeit, Tradition und Fortschrt 
im Blick auf die Erhaltung der Wertordnung des Grundgesett:: 
ausgewogen zu vermitteln. 

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag kann im Unterricht nur wa 
kungsvoll umgesetzt werden, wenn zwischen Eltern, Lehrern ur• 
gegebenenfalls Ausbildern Konsens angestrebt wird. 

Lehrer an beruflichen Schulen unterrichten in der Regel in mehr~ .i 
ren Schularten und Unterrichtsfüchem mit unterschiedlichen Ziei !I 
setzungen. Die Spannweite bei den zu vermittelnden AbschlÜ§(" ~ 

reicht von der beruflichen Erstausbildung im Rahmen des 
Systems über die darauf aufbauende berufsqualifizierende \fo 
terbildung bis hin zur Vermittlung der tudierflihigkeit, also i.cr 1' 

Fachhochschul- bzw. der Hochschulreife. Dies erfordert die Fäht~ 
keit, dasselbe Thema den verschiedenen schulart- und fach pait~ ' 
sehen Zielsetzungen entsprechend unter Berücksichtigung vonA ,, ' 
ter und Vorbildung zu behandeln . 

Dies setzt voraus 

- Flexibilität in der didaktisch-methodischen Unterrichtsplanull(. 
- Sensibilität für besondere Situationen und die Fähigkeit s11;;i-

tionsgerecht zu handeln ; 
- ständige Fortbildung und die Bereitschaft, sich in neue Fach;:· 

biete einzuarbeiten. 

Das breite Einsatzfeld macht den Auftrag eines Lehrers an be111t1 

chen Schulen schwierig und interessant zugleich . Sein erwe1te1 
Erfahrungs- und Erkenntnishorizont ermöglicht einen Jebensn:' 
und anschaulichen Unterricht. i 

1 
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!•Der besondere Erziehungs- und Bildungsau/trag der Berufsschule 

~ !.iele und allgemeine Anforderungen 

1 Die Berufsschule hat die Aufgabe, im Rahmen der Berufsausbil-
:dung oder Berufsausübung vor allem fachtheoretische Kenntnisse 
:u vermitteln und die allgemeine Bildung zu vertiefen und zu er-
.'Veitem" (§ 10 Abs. 1 Satz I SchG). 

! ;ie stellt für den weit überwiegenden Teil aller Jugendlichen die 
fmre Schullaufbahn abschließende Bildungsinstitution dar. Auch 
~araus wird ihre pädagogische Bedeutung ersichtlich. Ihre didak-
µ;sche Prägung erfährt sie durch ihre Rolle als Partner der Ausbil-

1, :!Jungsbetriebe im dualen Berufsausbildungssystem. Die Ziele und 
~ 1halte der berufsbezogenen Unterrichtsfächer orientieren sich da-
l 1ei an den beruflichen Qualifikationen, die gemäß Ausbildungs-
!fdnung zu vermitteln sind, und an der Betriebswirklichkeit. 

1urch die Vermittlung dieses beruflichen Wissens und Könnens, 
Jer auch durch ihr kultur- und sozialkundliches Bildungsangebot, 

J ihrt die Berufsschule ihre Schüler zu einem berufsbefähigenden 

[ 

rler zusammen mit dem Ausbildungsbetrieb berufsqualifizieren-
:::n Abschluß und zugleich zu einer erweiterten und vertieften All-
~meinbildung. 

.liabei gehören die Erziehung zu Verständnis für die wirtschaftli-
1:';1en und sozialen Bedingungen im Betrieb, zu sachgerechter Be-
J:;rteilung und zu verantwortlichem Handeln ebenso zum Ziel be-
. flicher Bildung wie die Förderung der Begabung, des Lei-
_mgswillens, der Eigenverantwortung des Schülers und der Ent-
.Jtung seiner·Persönlichkeit. In diesem Sinne ergänzen die Lern-

b:halte der allgemeinen Fächer das berufstheoretische Unter-
i:htsangebot und tragen zu einer ganzheitlichen Bildung bei. 

' einer Zeit, in der das geforderte Fachwissen ständig zunimmt, 
·Jd geistige Mobilität, selbständiges Problemlösen, Abstrak-
J nsvermögen, Transfer und das Denken in Zusammenhängen von 
';Jßer Bedeutung. Einen Beitrag zur Vermittlung dieser Qualifi-
tionen leistet das Unterrichtsfach Methoden geistigen Arbeitens 

Wahlpflichtbereich. In diesem Fach werden in besonderer 
;::ise Arbeitstechniken und Denkweisen eingeübt, die in den be-
:;:sbezogenen Unterrichtsfächern angewendet werden sollen. 

Die Zielsetzung einer ganzheitlichen Bildung wird in allen Typen 
und · Organisationsformen der Berufsschule verfolgt. In Baden-
Württemberg werden die Typen der gewerblichen, kaufmänni-
schen, hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogischen und 
landwirtschaftlichen Berufsschule geführt. Ihre besondere Ausprä-
gung erhalten diese Typen durch die Berufsfelder, die ihnen zuge-
ordnet sind. 

Die Berufsschule gliedert sich in folgende Berufsfelder: 

Wirtschaft und Verwaltung 
II Metalltechnik 
III Elektrotechnik 
IV Bautechnik 
V Holztechnik 
VI Textiltechnik und Bekleidung 
VII Chemie, Physik, Biologie 
VIII Drucktechnik 
IX Farbtechnik und Raumgestaltung 
X Gesundheit ./ 
XI Körperpflege 
XII Ernährung und Hauswirtschaft 
XIII Agrarwirtschaft 

Organisation und Abschluß 

Die Berufsschule ist eine berufsbegleitende Pflichtschule. Die Be-
rufsschulpflicht ist für Jugendliche in einem Berufsausbildungs-
verhältnis an die jeweilige Dauer dieser Ausbildung gekoppelt. Für 
Jugendliche ohne 'Ausbildungsvertrag dauert die Pflicht zum Be-
such der Berufsschule grundsätzlich 3 Jahre. Ist das Berufsvorbe-
reitungsjahr eingerichtet, sind diese .Jugendlichen zum Besuch 
dieses schulischen Angebots verpflichtet. Danach sind sie von der 
Berufsschulpflicht befreit, es sei denn, sie gehen ein Berufsausbil-
dungsverhältnis ein, solange sie das I 8. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. 

Die Berufsschule wird als Teilzeitschule, im 1. Schuljahr ggf. auch 
als Vollzeitschule geführt. 
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Die Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt verlangen eine 
qualifizierte Fachbildung. Daneben steht gleichberechtigt die For-
derung nach einer breiten Grundausbildung, die die berufliche 
Mobilität fördern soll. Der Unterricht ist daher so gegliedert, daß 
die Berufsschule in der Grundstufe, also im 1. Ausbildungsjahr, 
mit einer breit angelegten Grundbildung beginnt und danach durch 
zunehmende Spezialisierung in den Fachstufen, also im 2., 3. und 
ggf. 4. Ausbildungsjahr, den Bedürfnissen der Berufsgruppen, Be-
rufe und Fachrichtungen sowie Einzelberufe Rechnung trägt. 

Die Berufsschule schließt mit der Abschlußprüfung ab. Aufgrund 
besonderer Vereinbarungen wird in Baden-Württemberg die Ab-
schlußprüfung der Berufsschule und der schriftliche Teil der Ab-
schlußprüfung der Kammern (ggf. anderer zuständiger Stellen) ge-
meinsam durchgeführt. Damit wird auch in der Prüfung die ge-
meinsame Verantwortung der Partner im dualen System wahrge-
nommen und eine Doppelprüfung für die Schiller vermieden. 

Der Abschluß der Berufsausbildung in der Berufsschule und im 
Ausbildungsbetrieb schließt eine Vielzahl von Befähigungen und 
Berechtigungen ein. Dazu gehört, daß eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung 

- Qualifikationen vermittelt, die die unmittelbare Aufnahme von 
Berufstätigkeiten in Industrie, Handwerk, Handel, Hauswirt-
schaft, Landwirtschaft, Dienstleistungsbereichen und im öffent-
lichen Dienst ermöglicht, 

-

Der besondere Erziehungs- und Bildungsauftrag der Berufsschule 

- dazu berechtigt, ilber den 2. Bildungsweg (z.B. d1 erufsauf-
bauschule, die Technische Ober chule oder Wirtsch ftsobcr-
schule sowie im Einjährigen Berufskolleg zum ·rwcrb der 
Fachhochschulreife) alle weiterführenden · huli hcn Ab-
schlüsse zu erwerben, die zu qualifiz ierten 
der mittleren Ebene oder zur Aufnahme eine 
Fachhochschulen und Universitäten berechtigen, 

- im Sinne der Gleichwertigkeit beruflicher und llgcmcincr Bil-
dung unmittelbar zum mittleren Bildung ·ab· hluß IUhrt. wenn 
die Hauptschule, die Berufs chulc und die betriebliche u ·bil-
dung mit qualifizierten Ergebnissen bge ·chi · en \\Urde. Filr 
Jugendliche ohne Hauptschulabschluß \ ird mit dem erfolgrei-
chen Abschluß der Berufsschule und der bcruni hen b chluß-
prüfung ein dem Hauptschulab chluß glcich\1-crti er Bildungs-
stand zuerkannt, 

- nach ein-, zwei- oder mehrjähriger Bcrut:·pr i · zum ß 
ner Fachschule (z.B. Mei terschule) bercchti •t. Or 
terbildungsar.gebot wird differenLtert in mehr al () f hrich-
tungen und Berufe und verteilt ich auf alle Re ion n des Lan-
des. 
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Der besondere Erziehungs- und Bildungsau/trag der Pflichtfächer des 
allgemeinen Bereichs 

Religionslehre 

Für den Unterricht in den Fächern Evangelische Religionslehre 
und Katholische Religionslehre gilt der Bildungsplan für die Be-
rufsschule, Band 1, allgemeine Fächer (Pflicht- und Wahlpflichtfä-
cher, Zusatzunterricht), Lehrplanheft 9/1989 vom 24. April 1989. 

Deutsch 

Das Fach Deutsch weist einen engen Bezug zum Vorpraktikum 
und zur persönlichen Situation der Schülerinnen und Schüler auf. 
Der Deutschunterricht bietet somit zahlreiche Ansätze für Ziel-
setzungen im sozialpädagogischen und sozialpflegerischen Be-
reich. Die Förderung und Erweiterung der sprachlichen und litera-
rischen Bildung sowie der kommunikativen Fähigkeiten ist das 
zentrale Anliegen des Faches. Es trägt damit wesentlich zur 
Persönlichkeitsbildung und Ausbildung von Fähigkeiten bei, die 

für den Umgang mit Menschen im persönlichen und beruflichen 
Bereich von großer Bedeutung sind. 

Gemeinschaftskunde 

Der Unterricht im Fach Gemeinschaftskunde greift vielfach die 
Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler auf. Sie reflektieren 
ihre Rolle in der Gesellschaft und setzen sich mit gesellschaftli-
chen Entwicklungen auseinander. Aus den Folgen des technischen 
und gesellschaftlichen Wandels werden Schlußfolgerungen für das 
eigene Verhalten und die Anforderungen in sozialpädagogischen 
und sozialpflegerischen Berufen gezogen. Mit Blick auf Europa 
erfolgt die Auseinandersetzung mit Möglichkeiten und Grenzen 
der Integration. Die Schülerinnen und Schüler sollen zunehmend 
in die Lage versetzt werden, kritisch zu urteilen, rational zu 
entscheiden, Toleranz zu üben und in sozialer Verantwortung zu 
handeln. 
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Der besondere Erziehungs- und Bildungsauftrag der Pflichtfächer des 
fachlichen Bereichs 

Erziehungslehre 

Der Unterricht im Fach Erziehungslehre orientiert sich vorrangig 
an den Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler im Vorprakti-
kum. Die Schülerinnen und Schüler werden angeregt, sich mit der 
eigenen Person auseinanderzusetzen und ihre Berufswahl zu über-
denken. Über die praxisorientierte Auseinandersetzung mit päd-
agogischen und entwicklungspsychologischen Inhalten werden sie 
für einen verantwortungsbewußten Umgang mit Menschen, insbe-
sondere mit Kindern, sensibilisiert. Auf dem Hintergrund konkre-
ter Situationen in den Praxiseinrichtungen lernen die Schülerinnen 
und Schüler unterschiedliche Tätigkeitsfelder und Arbeitsformen 
kennen und werden so auf eine Ausbildung im erzieherischen und 
sozialpflegerischen Bereich vorbereitet. 

Gesundheitserziehung/Ernährungslehre 

Das Fach Gesundheitserziehung/Ernährungslehre thematisiert 
verschiedene Einflußfaktoren auf eine gesunde Lebensführung. 
Dabei kommt dem Ernährungsverhalten und seinen Auswirkungen 
besondere Bedeutung zu. Es wird Interesse für gesundes 
Ernährungsverhalten gefördert und dazu beigetragen, Ernäh-
rungsgewohnheiten und Ernährungsverhalten kritisch zu beur-
teilen. Die ganzheitliche Sicht von Gesundheits- und Ernährungs-
fragen soll die Schülerinnen und Schüler auf die Wahrnehmung 
gesundheitser:iieherischer Aufgaben im sozialpädagogischen und 
sozialpflegerischen Bereich vorbereiten. 

Musisch-pädagogische Aktivitäten 

Das Fach Musisch-pädagogische Aktivitäten verbindet die Berei-
che Musik, Bildhaftes Gestalten und Werken und stellt sie in 
handlungsorientierte, ästhetisch erfahrbare zusammenhänge. Dabei 
ist gesamtästhetisches Erleben insbesondere in Projekten zu för-
dern. Die Erprobung der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
im Vorpraktikum soll in ständiger Wechselbeziehung mit dem-

Unterricht erfolgen. Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung 
und der musisch-pädagogischen Fähigkeiten der Schülerinnen und 
Schüler schafft Grundlagen, die insbesondere den Einstieg in die 
Erzieherausbildung begünstigen. 

Sport und Bewegungserziehung 

Das Fach Sport und Bewegungserziehung greift die Anforderun-
gen auf, die sich den Schülerinnen und Schülern während des Vor-
praktikums im Bereich der Bewegung stellen. Über die Reflexion 
der eigenen Sportsozialisation und durch eigene sportliche Betäti-
gung erfahren sie neue Möglichkeiten von Bewegung und Sport. 

Mit den erweiterten Erfahrungen und Kenntnissen dieses Faches 
wird die Motivation und Fähigkeit zur Vermittlung von Sport- und 
Bewegungserziehung mit unterschiedlichen Zielgruppen ange-
bahnt. 

Die Praktikantinnen und Praktikanten erhalten einen Einblick in 
ausgewählte Spielideen zu den Bereichen: 
- Kleine Spiele, 
- Kleine Sportspiele, 
- Freizeitspiele, 
- Fitneßaktivitäten und gesundheitsgerechte Bewegungsaktivi-

täten, 
- Erlebnispädagogische Bewegungsangebote. 

Zusätzlich erwerben sie Grundlagenkenntnisse sowohl in Maß-
nahmen zur Unfallverhütung und Aufsichtspflicht als auch zur 
Gestaltung von Teilbereichen gezielter Bewegungsangebote. 

Hinweis 

Eine die vorgenannten Lehrpläne ergänzende Medien- und Litera-
turliste kann beim Landesinstitut für Erziehung und Unterricht 
Stuttgart angefordert werden. 
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Der Erziehungs- und Bildungsau/trag der Fachklassen für Praktikanten/ 
Praktikantinnen mit mittlerem Bildungsabschluß 

Die Schülerinnen und Schüler in den Fachklassen für Praktikan-
ten/Praktikantinnen absolvieren nach dem Realschulabschluß oder 
einem vergleichbaren Bildungsstand ein Vorpraktikum bzw. eine 
andere geeignete praktische Tätigkeit als Aufnahmevoraussetzung 
insbesondere in die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erziehe-
rin/zum staatlich anerkannten Erzieher, zur staatlich anerkannten 
Heilerziehungspflegerin/zum staatlich anerkannten Heilerzie-
hungspfleger, ggf. aber auch zur staatlich anerkannten Haus- und 
Familienpflegerin/zum staatlich anerkannten Haus- und Familien-
pfleger. Der Unterricht vermittelt demzufolge allgemeine und 
grundlegende berufsbezogene Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
Voraussetzung für sozialpädagogische und sozialpflegerische Be-
rufsausbildung sind. 

Die Unterrichtsziele und -inhalte sind soweit wie möglich auf das 
Vorpraktikum auszurichten. Dabei sollen die Erfahrungen der 

Vorjiraktikantinnen und Vorpraktikanten deutlich zum Bezugs-
punkt des Unterrichts werden, d. h., Vorpraktikum und Berufs-
schulunterricht sind „quasi-dual" zu verzahnen. So können bereits 
bei den Vorpraktikantinnen und Vorpraktikanten Haltungen und 
Einstellungen angebahnt werden, die für einen angemessenen und 
ganzheitlichen Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen unerläßlich sind. Insbesondere für die Erzieherausbildung 
werden damit wichtige Grundlagen geschaffen. 

Das Zeugnis der hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogi-
schen Berufsschule kann beim Auswahlverfahren an der Fach-
schule für Sozialpädagogik (Erzieherausbildung) zu Gunsten der 
Bewerberinnen und Bewerber einbezogen werden. 
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Stundentafel 

Stundentafel 

Schulart: Berufsschule 

Pflichtfächer 

Fachklassen für Praktikanten/Praktikantinnen 
mit mittlerem Bildungsabschluß 

1.1 Allgemeiner Bereich 

Religionslehre 
Deutsch 
Gemeinschaftskunde 

1.2 fachlicher Bereich 

2 

Erziehungslehre 
Gesundheitserziehung/Ernährungslehre 
Musisch-pädagogische Aktivitäten 
Sport und Bewegungserziehung 

Wahlpflichtfächer 

Methoden geistigen Arbeitens 
Projektarbeit 
Stützunterricht 
Ergänzende Fächer, z. B.: 

Singen/Instrumentalspiel 
Medienpädagogik 
Haushaltstechnologie/Wohnlehre 
Ökologie/Umwelterziehung 
Übungen zur Ernährungslehre 

Summe 

durchschnittliche Zahl der Wochenstunden 

1. Schuljahr 

3 

8 

2 

13 

3 
2 
2 

21 
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Hauswirtschaftlich-pflegerisch-
sozialpädagogische Berufsschule 

Fachklassen 
für Praktikanten/Praktikantinnen 
mit mittlerem Bildungsabschluß 

Deutsch 

Schuljahr: 1- Grundstufe 



24 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Berufsschule Fachk/assenfiir Praktikanten/Praktikantinnen mit mittlerem 81/dungsabsch/uß 

Vorbemerkungen 

Der Deutschunterricht in der Fachklasse für Praktikanten hat die 
Aufgabe, die kommunikativen Fähigkeiten und die sprachliche und 
literarische Bildung zu erweitern. Er erfolgt im Hinblick auf den 
beruflichen Alltag und die Lebenssituation der Schülerinnen und 
Schüler. 

Deshalb sollen Mut und Freude am Sprechen, Sich-Darstellen und 
Sich-Ausdrücken vorrangig gefördert werden. Die Unterrichtsme-
thoden sollen diese Zielsetzung berücksichtigen; kreativ-spieleri-
sche ganzheitliche Arbeitsweisen bieten sich dafür an. 

Nicht analytisch-fachwissenschaftliche Aspekte stehen also im 
Vordergrund, sondern die Ausbildung von Fähigkeiten, die für den 

Umgang mit Menschen wichtig ind. Inh llli h . ind d bei aktuc.:lle 
Themen und konkrete Probleme auszuwählen, ou h n eh Abspra 
ehe mit den Schülerinnen und chillem . 

Die Ziele und Inhalte der Lehrplaneinhcitcn pra hlt hc Übun-
gen/Sprachbetrachtung" und „Umgang mit llc tur„ ollen in der 
Unterrichtspraxis eng aufei nander bel.O cn und miteinander ver-
bunden werden. 



Deutsch Schuljahr 1 - Grundstufe 

Lehrplan übersieht 

Schuljahr Lehrplaneinheiten 

Sprachliche Übungen/Sprachbetrachtung 
(Grundstufe) 2 Umgang mit Literatur 

Zeit für Klassenarbeiten und zur möglichen Vertiefung 

Zeitrichtwert Gesamtstunden 

15 
15 30 

10 

40 

25 
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II 

1 

II 



Deutsch Grundstufe 27 

Sprachliche Übungen/Sprachbetrachtung 15 

Die Schüler beschreiben Situationen und kommen darüber ins Gespräch. Sie lernen Grundlagen der Verständigung kennen und üben ver-
schiedene Formen der Kommunikation. 

1. 1 

1.2 

1.3 

1.4 

Spontanes Sprechen 
Lebens- und situationsorientiertes Arbeiten 

Erfahrung/Reflexion eigenen kommunikativen 
Verhaltens 
- Grundbedingungen der Kommunikation 
- Störungen der Kommunikation 

Kommunikationsübungen 
- lnteraktionsspiele 
- Improvisation 
- Rollenspiele 

Gestaltete Kommunikation 
- ausdrucksstarkes Vorlesen 
- aktives Zuhören 
- spannendes Erzählen 
- Ausgestalten von Erzählungen 
- Kurzinszenierungen 

mündliche und schriftliche Übungen an literarischen Texten 
und Gebrauchstexten 

·(gedruckte, gesendete, verfilmte Texte) 

Selbstdarstellung 
Praxisberichte (Schule, Praktikum), z. B. mittels 
- Brainstorming 
- Stoffsammlung 
- Informationsquellen 

(Materialien, Fachliteratur, Lexika) 

Einbeziehung literarischer Texte 
(z. B. Valentin, Polt, Bichsel, Dramenauszüge) 

Themenvorschläge: diskriminierte Personen, Gruppen; 
Konflikte in Schule und Beruf; 
Beziehungsszenen (Clique, Familie) 

Schreibwerkstatt (Kurztexte herstellen, umschreiben, 
weiterschr.eiben) 
Berufsbezogenes Schreiben 
- Elternbrief 
- Leserbrief 
Umsetzen/ Ausgestalten von Improvisations- und Rollenspiel-
ergebnissen 
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2 Umgang mit Literatur 

Die Schüler lernen literarische Werke als mögliches Abbild der Wirklichkeit kennen. Sie verstehen dichteri ehe uss cn ls l lilfe lUr 
Problembewältigung im persönlichen und beruflichen Bereich. 

2. l Literarische Texte 
- Inhalt 
- Sinn 
- Lebensrelevanz 

Z. B. Inhaltsangabe, Textinterpret ti n ( h"" Tflunl..t: 
mi.lndlich) 
Mögliche Inhalte 
- Partnerschaft und Lieb 
- existentielle Grenzsituati nen (Kranl..hc1t, l et ) 
- soziale Gerechtigkeit 
- Ökologie 
- Lebensformen 

Beide Lehrplaneinheiten sollen 1m inne ein crl 1hrungs-
bezogenen Unterrichts eng miteinander\ ·r n pi\ \\ rdcn. 

15 



Deutsch Grundstufe 29 

Literaturliste 

Die vorgelegten Beispiele stellen keine verpflichtende Leseliste dar, sind aber für die im Lehrplan genannten Ziele geeignet und dienen der 
Anregung und Orientierung. Die Interessen und Vorschläge der Schüler sind zu berücksichtigen. 

Bedeutung und Reflexion von Kommunikation 

Schulz von Thun, F. 
Albee, E. 
Bichsel, P. 
Borchert, W. 
Ibsen, H. 
Polt, G. 

Tucholsky 

Valentin, K. 

Konflikte in Schule und Beruf/ 

Miteinander reden, 1 und 2 (FL) 
Wer hat Angst vor Virginia Woolf? 
Kindergeschichten 
Schischyphusch oder der Kellner des Onkels 
Nora 
May Ling 
Der Weihnachtsneger 
Wia im richtigen Leben 
Lottchengeschichten 
Wendrinergeschichten 
Beim Arzt 
Buchbinder Wanninger 
Der Radfahrer 
Die Fremden 
Wo ist meine Brille? 

Partnerschaft und Liebe/Beziehungsprobleme/ 
diskriminierte Personen, Gruppen/soziale Gerechtigkeit 
existentielle Grenzsituationen 
Ökologie/Umweltprobleme/ 
Lebensformen 

Andersch, A. 
Aitmatow, T. 
Atwood, M. 
Bä, M. 
Brecht, B. 
Hasler, E. 

Hilsenrath, E. 

Der Vater eines Mörders 
Du meine Pappel im roten Kopftuch 
Der Report der Magd 
Ein so langer Brief 
Geschichten vom Herrn Keuner 
Die Wachsflügelfrau 
Anna Goldin. Letzte Hexe 
Der Nazi und der Friseur 
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Horvath, Ö. v. 
Jelmek, E. 
Koeppen, W. 
Mann, K. 
Raabe, W. 
Roth, J. 
Walker, A. 
Walser, M. 

Zweig, St. 

Jugend ohne Gott 
Wir sind Lockvögel, Baby 
Jugend 
April, nutzlos vertan 
Pfisters Mühle 
Hotel Savoy 
Roselily 
Ein Flugzeug über dem Haus 
Ein fliehendes Pferd 
Brennendes Geheimnis 



Hauswirtschaftlich-pflegerisch-
sozialpädagogische Berufsschule 

Fachklassen 
für Praktikanten/Praktikantinnen 
mit mittlerem Bildungsabschluß 

Gemeinschaftskunde 

Schuljahr: 1- Grundstufe 
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Vorbemerkungen 

Der Lehrplan für das Fach Gemeinschaftskunde orientiert sich an 
der Lebenssituation der Jugendlichen. Aufgrund des fortwähren-
den Wandels in der Lebens- und Arbeitswelt verändern sich die 
Profile und Inhalte der sozialen Berufe. Der vorliegende Lehrplan 
baut auf dem mittleren Bildungsabschluß auf und berücksichtigt, 
daß die Schülerinnen und Schüler vorwiegend in sozialen Einrich-
tungen tätig sind. Er hilft den Schülerinnen und Schülern, sich im 
Berufsfeld zu orientieren und die notwendigen Kenntnisse zu er-
werben. Die Jugendlichen werden darin unterstützt, ihre eigene 
Lebenssituation zu erkennen, die beruflichen Anforderung zu be-
wältigen und Sensibilität im Umgang mit anderen Menschen zu 
erlangen. 

Darüber hinaus trägt der Lehrplan dazu bei, daß die Schülerinnen 
und Schüler Eigenerfahrung sammeln und Selbstvertrauen ent-

wickeln, damit sie in die Lage ver elr.l werden, lmt1 h 1u Url llt:n 
rational zu entscheiden, Toleranz. 1u Oben un m 11.1lcr Verant-
wortung zu handeln. 

Die Aufgabenstellung 
sungsrechtlich gegebenen rundwcrt ·n 
Dadurch kommt persönlichem bn alL in d1 
besonderer Stellenwert zu. m d1 ' . cm rc ht 
Leistungsbereitschaft, geistige ßewc 
Tun unverzichtbare Grundlagen. 

Es ist wesentliche Aufgabe s 1.ialcr und I' u 1 h r Berufe, 
diese Werte durch vorbildliches lland •In w ·11 zu,crmlllcln 



1 . 

Gemeinschaftskunde Schuljahr 1 - Grundstufe 

Lehrplan übersieht 

Schuljahr 

(Grundstufe) 

Lehrplaneinheiten 

1 
2 

Jugend und Gesellschaft 
Familie und Gesellschaft 

3 Industriegesellschaft auf dem Weg in das 21. Jahrhundert 
4 Gesellschaft auf dem Weg zur Europäischen Union (EU) 
Zeit für Klassenarbeiten und zur möglichen Vertiefung 

Zeitrichtwert Gesamtstunden 

6 
8 
8 
8 30 

10 

40 

33 



34 



Gemeinschaftskunde Grundstufe 35 

Jugend und Gesellschaft 6 

Die Schüler erkennen sich als eigenverantwortlich handelnde Personen. Sie werden in die Lage versetzt, sich in ihr gesellschaftliches Umfeld 
einzuordnen und lernen die Grundlagen ihrer Handlungs-, Rechts- und Geschäftsfähigkeit kennen. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

Der Jugendliche in der Familie 

Der Jugendliche in der Freizeit 

Der Jugendliche in der Wirtschaft 
- als Konsument 
- als Arbeitnehmer 

Eigenverantwortung des Jugendlichen 

Familie und Gesellschaft 

Art. 6 GG 
Stellungnahme von Kirchen, Parteien, Verbänden 

Jugendschutzgesetz 
Freizeitforschungsinstitute, aktuelle Statistiken 
Stellungnahmen von Interessentengruppen, Vereinen u.a. 

Vgl. BGB§§ 104-143 
Einnahmen- und Ausgabenplanung 
Umgang mit bargeldlosem Zahlungsverkehr 
Erwartungen 
Verläßlichkeit, Berufsethos 

Entwicklung der Identität 
Selbständigkeit 
Gefährdungen 
Zivilcourage 

8 

Die Schüler erkennen die Einflüsse der Gesellschaft auf Ehe, Familie und andere Lebensgemeinschaften, um sich mit ihrer Rolle in Partner-
schaft und Beruf auseinandersetzen zu können. Darüber hinaus machen sie sich vertraut mit einigen strukturellen Änderungen im Sozialstaat. 

2.1 Partnerschaft und Familie 

2.2 Familienpolitik 

2.3 Kinder und Jugendliche im sozialen Netz 

Wandel im Rollenbild von Mann und Frau 
Stellenwert von Ehe, Familie und anderen Lebensgemein-
schaften 
Güterstände, vgl. BGB§§ 1363-1843 
Vgl. Lehrplan Erziehungslehre 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Aktuelle Fördermaßnahmen und Hilfen 

Sozialhilfe, Verbände der Freien Wohlfahrtspflege 
Kinder- und Jugendhilfe 



3 Industriegesellschaft auf dem Weg in das 21. Jahrhundert 8 

Die Schüler setzen sich mit den gesellschaftlichen und technischen Veränderungen auseinander und nehmen d u tcllun . 1c \~erden be-
flihigt, die Folgen des Wandels zu erkennen und das eigene Verhalten darauf abzustimmen. 

3.1 Technischer Wandel und die Änderung der Lebenswelt 

3.2 Umweltschutz als grenzüberschreitende Aufgabe 

4 Gesellschaft auf dem Weg zur Europäischen Union (EU) 

Technisierung im Hau halt 
Motorisierung der GesellschaH 
„Elektronisches Kinderzimmer", lnfi nnation haft 
Änderung der Berufsstrukturen und 
Veränderte Arbeitsformen 
Dienstleistungsgesell chafi. z. 
Hort 

uun 1n Krippe und 

Notwendigkeit leben langen Lernen 
Vgl. Lehrplan Erziehungslehre 

Anleitung zur Abfallvermeidung und -t n r ·un lJnmclt-
erziehung 
Luft- und Wasser' ·rscl1muLrung 
Umgang 111;, Energie 

Die Schüler lernen die Rahmenbedingungen der Europa-P 1·t·k k . 
. . 0 i 1 ennen. Sie stellen s' h f d' . rungen m ihrem Berufsfeld. Als politisch handelnde Personenset . . h . ic au iesem Hintergrund den \ r 

1. 1 Das-vereinigte Deutschland in Europa 

4.2 Möglichkeiten der Mitwirkung des einzelnen 

4.3 Möglichkeiten und Grenzen der Integrati.:in 

zen sie s1c mit Möglichkeiten und G d 
renzen er Intcg ti 0 mand·r. 

Idee und aktueller tand d E er uropap 
Z. B. Vertrag von Maastricht d 
An k un chcn cn ·r 

er ennung von Schul- und Berufr 

Interessenvertretun v 
päischen Ebene g on der Kommunalpoh11 bi 7ur euro-

Art. 23 und 28 GG 
Mobilität Wanderu d ' ngs ruck 
Fragen der Assimilation: Kultur, 

pra hc. rzi hun 

8 



Hauswirtschaftlich-pflegerisch-
sozialpädagogische Berufsschule 

Fachklassen 
für Praktikanten/Praktikantinnen 
mit mittlerem Bildungsabschluß 

Erziehungslehre 

Schuljahr: 1 - Grundstufe 



38 fa P k ·1ca t n/Praktikantinnen m11 mlltl rrm BIM1mf( abschluß Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Berufsschule Fachklassen r ra ti n e 

Vorbemerkungen 

Der Lehrplan für das Fach Erziehungslehre ist schwerpunktmäßig 
auf die Arbeitsfelder der „Staatlich anerkannten Erzieherin"/des 
,Staatlich anerkannten Erziehers" ausgerichtet. Die Inhalte sind 
auf den Wissens- und Erfahrungsstand der Vorpraktikantinnen/der 
Vorpraktikanten abgestimmt und unterstützen sie in ihrer Tätig-
keit. Der Unterricht orientiert sich an den Erfahrungen der Schü-
lerinnen und Schüler im Vorpraktikum. 

Durch die kontinuierliche Praxisbegleitung in Form von Praxis-
aufgaben und -reflexion und deren Einbindung in die entsprechen-
den Lehrplaninhalte werden die Schülerinnen un·d Schüler befä-
higt, sich mit der eigenen Person auseinanderzusetzen, ihre Be-
rufswahl zu überdenken und die Eigenverantwortung für den 
Berufsweg zu übernehmen. Hierbei kommt der LPE 1 ein 
besonderer Stellenwert zu, wobei die Ziele und Inhalte nicht als 
1bgeschlossen zu sehen sind, sondern die Praktikantinnen und 
Praktikanten über das ganze Schuljahr begleiten. 

Die Schülerinnen und Schüler werden über die praxisorientierte 
Auseinandersetzung mit pädagogischen und entwicklungspsycho-

logischen Inhalten für einen verantwortung. b wu tcn Um nng mit 
Menschen, insbesondere mit Kindern, en ·i ih. 1 ·n 

Auf dem Hintergrund der konkreten 1tuati n in 
tungen lernen die Schülerinnen und S hUkr unt 
tigkeitsfelder und Arbeitsformen kennen 

gerischen Bereich möglich, die bei 

Da das Fach Erziehungslehre mit alten 1 • 
Praktikanten/Praktikantinnen v1elf!llll c 
weist, ist eine enge Zusammenarbeit der f· 

n Pr. i cinrich-
h1 dlich f ä-

hten. 



Erziehungs/ehre S.chuljahr 1 - Grundstufe 

Lehrplanübersicht 

Schuljahr 

(Grundstufe) 

Lehrplaneinheiten 

1 * Bedeutung und Reflexion des Vorpraktikums 
2 Grundfragen der Erziehung 
3 Familie als prägende Instanz 
4 Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen 
5 Formen erzieherischen Handelns 
6 Entwicklung des Kindes und Konsequenzen für das 

erzieherische Handeln 
7 Pflege 
Zeit für Klassenarbeiten und zur möglichen Vertiefung 

*Siehe Vorbemerkungen zu diesem Lehrplan. 

39 

· Zeitrichtwert Gesamtstunden 

15 
5 
8 

20 
10 
22 

10 90 
30 

120 
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Erziehungs/ehre Grundstufe 

Bedeutung und Reflexion des Vorpraktikums 

1.1 

1.2 

1.3 * 

1.4 * 

2 

2.1 

2.2 

Berufsmotivation analysieren und 
reflektieren 

Anforderungen an den angestrebten 
sozialen Beruf kennen 

Arbeitsgebiet einer Vorpraktikantin 
entdecken, Möglichkeiten und Grenzen 
erkennen 

Berufliche Eignung überdenken 

Grundfragen der Erziehung 

Grundeinstellung zum Menschen über-
denken 

Notwendigkeit, Möglichkeiten und 
Grenzen der Erziehung erkennen 

Gründe für die Berufswahl 

Berufsbild 

Ausbildung 

Stellung der Vorpraktikantin/des Vor-
praktikanten 
Gegenseitige Erwartungen Praktikantin/ 
Praktikant 
Anleiterin/ Anleiter 

Gegenüberstellung der Anforderungen in 
der Praxis mit Berufsmotivation, · 
persönlichen Vorstellungen und eigenen 
Fähigkeiten 

Verhaltenssteuernde Einflüsse 
- funktionale, intentionale 

- Bedürfnisse 

Erzieherische Aufgaben 

Bedeutung des Faches Erziehungslehre 

41 

15 

LPE 1 ist keine abgeschlossene Ein-
heit, sondern Bestandteil des gesam-
ten Unterrichts 

Erziehen - Frauensache? 
Weibliche Sozialisation, persönlicher 
Erziehungshintergrund 

Persönliche Voraussetzungen und 
berufsspezifische Qualifikationen 
Voraussetzungen, Verlauf 

Rechtliche Grundlagen 
Rollenspiel 
Vgl. Lehrplan Gemeinschaftskunde 

Anregung zur Zwischenreflexion in 
der Praxisstelle 
Zusammenarbeit mit den Praxisstel-
len; Anleitertreffen 
Beratung 
Berufliche Alternativen 

Anlagen, Selbststeuerung 
Vgl. LPE 5.2 
Kindliche Motivationen 

Anregen, unterstützen, gegenwirken 
Vgl. LPE 5.2 und 6 

5 



42 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Berufsschule Fachklassenfiir Praktikanten/Praktikantinnen mit mittlerem Bildungsabschluß 

3 Familie als prägende Instanz 

3.1 

3.2 

Bedeutung der Beziehungen innerhalb 
der Familie erkennen 

Für körperliche und seelische Beein-
trächtigungen sensibel sein 

Reflexion der familiären Lebenswirk-
lichkeit 
Qualität der Beziehungen als Grundlage 
für ungestörte Entwicklung 

Mißhandlung 
Mißbrauch 
Hilfen 

4 Erziehung in sozialpädagogischen Einrichtungen 

4.1 

4.2 

4.3 

Notwendigkeit familienergänzender 
Erziehung erkennen 

Familienergänzende Betreuungsformen 
beschreiben 

Möglichkeiten zur Gestaltung des er-
zieherischen Alltags kennen und beur-
teilen 

Begrenztheit des familialen Lebensraumes 
Bedeutung außerfamilialer Erfahrungs-
räume für die Entwicklung des Kindes 

Tageseinrichtungen für Kinder 

Weitere Betreuungsformen 

Aufgaben und Ziele 

Tagesablauf 
Freispiel 
Räumliche Bedingungen 
Materialangebot 
Gezielte Aktivitäten für und mit Kindern 
Zusammenwirken von Einrichtung und 
Elternhaus 

Erfahrungsberichte, Fallbeispiele 
Unvoreingenommenheit gegenllb.:r 
unterschiedlichen Familienfonncn 
Bezugspersonen 
Vgl. LPE 2 
Vgl. Lehrplan Gemein chaflskumle 

Beratungseinrichtungen 
Kinderschutzbund 

Vgl. l PE 3 
Gruppenerfahrungen 

Exemplari ·ehe Behandlung einzeln r 
Betreuungsformen (cn ·tpre hcnd der 
Praxisfelder der chUlerinncn) 
Krippe, Kindertages ·tfitte, Kin-
dergarten, l lort, Kinderhaus 
Altersmischung 
(ggf. familienener.;etzende Ein-
richtungen, v.ie Heim Wohngruppe) 
Eltern-Kind-Gruppe, Tage muttcr 
Praxisaufgabe: Be chreiben der 
eigenen Praxisstelle 
Kinder- und Jugendhilfcgc:;ct.z 
Kindergartengesetz Baden-\ ürttcm-
berg mit Kommentar 

Erarbeitung der Inhalte anhand rnn 
Beobachtungen und Erfahrun b -
richten der chülerinm:n 
Praxisaufgaben 
Vgl. LPE 5.2 und 6 .2 
Vgl. Lehrplan Mu i ch-pädagogi·che 
Aktivitäten 



n 

·:iehungslehre Grundstufe 

2 

3 

Formen erzieherischen Handelns 

Erzieherisches Verhalten beschreiben 
und dessen Auswirkungen auf Kinder 
nachvollziehen 

Erzieherische Maßnahmen kennen und 
bewerten 

Erzieherisches Handeln als Entwick-
lungs- und Orientierungshilfe für das 
Kind entdecken 

Eigene Erziehungserfahrungen 
Eigenes Verhalten gegenüber Kindern 

Unterstützende, gegenwirkende, indirekte, 
direkte erzieherische Maßnahmen 
Erziehung zur Selbständigkeit 

Kontinuität in der Erziehung 
Gewohnheit und Gewöhnung 
Freiräume bieten und Grenzen setzen 

Entwicklung des Kindes und Konsequenzen für das erzieherische Handeln 

.1 

6.2 

6.3 

Entwicklung des Kindes beschreiben 
und als ganzheitlichen Prozeß erfassen 

Spielen als kindliche Form der Welter-
kundung begreifen 

Einfluß der Medien auf die kindliche 
Entwicklung feststellen 

Vorgeburtliche Entwicklung 
Körperliche Entwicklung 
Geistige Entwicklung 
Sozial-emotionale Entwicklung 

Merkmale 
Bedeutung 
Spielorte 
Auswahl von Spielmaterialien 

Einsatzmöglichkeiten 
Bilderbücher 
Elektronische Medien 

43 

10 

Reflexion von Praxisbeispielen 
Selbst- und Fremdwahrnehmung 
Angemessener Umgang mit eigenen 
Emotionen und denen des Gegen-
übers 
Vgl. LPE 3.1 
Vgl. Lehrplan Deutsch 

Exemplarische Erarbeitung von Lob, 
Strafe, Vorbild, gestaltetes Umfeld 
Vgl. LPE 2.2 

Vgl. LPE 2 und 6 
Vgl. Lehrplan Gesundheitserziehung/ 
Ernährungslehre 

22 

Motorik 
Wahrnehmung, Sprache 
Autonomieverhalten, Sozialverhalten, 
Geschlechtsrolle, Sexualität 

Spielentwicklung, Spielarten, Wohn-
verhältnisse, Mitspieler, Raumge-
staltung, Anregungen, Spielimpulse, 
Beobachtungsaufgabe 
Vgl. LPE4.3 

Fernsehen, Kassetten, Videospiele, 
Computer 
Vgl. Lehrplan Deutsch und Lehrplan 
Gemeinschaftskunde 



44 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

Pflege 

Anforderungen an Mitarbeiter in 
Pflegeberufen kennen 

Zusammenhang zwischen körper-
lichem Befinden und psychischem 
Wohlergehen erkennen 

Mögliche Beeinträchtigungen bei 
Krankheit und im Alter darstellen 

Berufsmotivation 
Berufsbild 

Ganzheitliche Pflege 
- Achtung der Person 
- soziale Kontakte 
- Intimität 
- Gestaltung des Umfeldes 
- angemessene Ernährung 

Körperlicher Abbau 
Psy chische und soziale Verändeningen 

10 

Vgl. Vorbcmcrkun cn 

Vgl. LPE 1 



Hauswirtschaftlich-pflegerisch-
sozialpädagogische Berufsschule 

Fachklassen 
für Praktikanten/Praktikantinnen 
mit mittlerem Bildungsabschluß 

Gesundheitserziehung/Ernährungslehre 

Schuljahr: 1- Grundstufe 



46 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialplldagogische Berufsschule Fachklassen.fiJr Praktikanten/Praktlkantinn n mit mllll 

Vorbemerkungen 

Altersgemäße Ernährung ist eine der Grundlagen für die Gesund-
erhaltung des Menschen. Im Fach Gesundheitserziehung/ 
Ernährungslehre werden verschiedene Einflußfaktoren auf gesunde 
Lebensführung dargelegt, insbesondere das Ernährungsverhalten 
mit Auswirkungen. 

Die kritische Auseinander etzung mit dem 
verhalten beflihigt di e chO lerinncn und S 
zieherisch zu wirken. Die Ziele und lnh· llc 
Grundlage für die Ausbildung und lcrc 1 
pädagog ischen und sozialpflcgeri. hcn 1 rc1 h 

undhe1ts-



,11 

11 

'I 

Gesundheitserziehung/Ernährungslehre Schuljahr 1 - Grundstufe 

Lehrplan übersieht 

Schuljahr 

(Grundstufe) 

Lehrplaneinheiten 

2 
3 
4 
5 

Beziehung zwischen Ernährung, Gesundheit und 
Lebensqualität 
Aufgabe der Ernährung für die Gesunderhaltung des Körpers 
Gesundheitliche Folgen falscher Ernährung 
Gesundheitsfördernde Faktoren und Einflüsse 
Gesundheit durch bewußte Nahrungsauswahl 

Zeit für Klassenarbeiten und zur möglichen Vertiefung 

Zeitrichtwert 

8 

12 
10 
16 
14 

Gesamtstunden 

60 
20 

80 

47 





Gesundheitserziehung/Ernährungslehre Grundstufe 

1.1 

1.2 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

Beziehung zwischen Ernährung, Gesundheit und Lebensqualität 

Eigenes Gesundheitsverhalten werten 

Einflüsse auf das Eßverhalten kennen 
und deren Auswirkungen ableiten 

Verantwortung für die eigene Gesundheit 

Gesundheitsbegriff 

Ernährung und soziale Bezüge 
- Erziehung 
- Eßkultur 

Aufgabe der Ernährung für die Gesunderhaltung des Körpers 

Bestandteile der Nahrung kennen 

Bedeutung der Energieträger kennen 

Einfluß der Ernährung im Kindesalter 
auf die Gesundheit feststellen 

Energieliefernde Nährstoffe 
Nichtenergieliefernde Nährstoffe 

Aufgaben der energieliefernden Nährstoffe 
- Grundumsatz 
- Leistungsumsatz 

Säugling und Kleinkind 
- Nährstoffbedarf 
- Flüssigkeitsbedarf 
- Ballaststoffbedarf 

49 

Selbsterfahrung, Schmerzempfind-
lichkeit, Leistungsfähigkeit 
Vitalfunktionen, Weltgesundheits-
definition, Aktivitäten des täglichen 
Lebens 

8 

Vorbild, Eltern, Geschwister, Gruppe 
Suchtverhalten 
Tischsitten, Tischgespräche, geogra-
phische und religiöse Vorgaben bei 
der Nahrungsauswahl, Vorlieben, 
Abneigungen 

Ballaststoffe, Geruchsstoffe, 
Geschmacksstoffe, Farbstoffe 

Calzium, Vitamin C, Vitamin B 1 

12 



50 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Berufsschule Fachk/assenfar Prakti/conten/Pral<ti/continn n m it m/ltl r m Btldun !abschluß 

3 Gesundheitliche Folgen falscher Ernährung 

3.1 Folgen falscher Ernährung kennen Unkontrollierte Nahrungsaufhahme 
Eßstörungen 
Übergewicht 
- Folgeerkrankungen 

Verdauungsstörungen 

Zahnschäden 

4 Gesundheitsfördernde Faktoren und Einflüsse 

4.1 

4.2 

Verhaltensweisen zur Gesunderhaltung 
kennen 

Notwendigkeit der Hygiene erkennen 

Bewegung im All tag 
- Sauerstoffversorgung 

Schlaf, Erholung, Freizeit 

Kontrollierte Nahrungsaufnahme 

Verantwortlicher Umgang mit 
- Alkohol 
- Coffein 
- Medikamenten 

Umgang mit Nahrungsmitteln 

Körperpflege 

·en u •tun er, l.u t, Frust 
Mager ucht, ulimi 

espcr. crp kun >, 1 rin c 
rbei plau 

Kleidung. lnfel..tr n. c:lahrcn 

e, 

16 



1 

II 

C esundheitserziehung/Er'!ährungslehre Grundstufe 

1 

S. I 

5.2 

1 1 

Gesundheit durch bewußte Nahrungsauswahl 

Altersgerechte Speisen exemplarisch 
zusammenstellen 

Bewußtsein für eine kritische Lebens-
mittelauswahl aus dem aktuellen Ange-
bot wecken 

Mahlzeiten 
Getränke 
Kostformen 

Lebensmittelbedarfsgegenständegesetz 
- Kennzeichnungsverordnung 
- Zusatzstoffverordnung 

Kind, älterer Mensch 
Milch, Milchprodukte 
Getreideprodukte, Brot, Obst, 
Gemüse, Kartoffeln, Fleisch 

51 

14 

Eigenanbau, Direktvermarktung, 
Lebensmittel aus dem In- und 
Ausland, heimische Produktion nach 
dem HQZ (Herkunft- und Qualitäts-
zeichen), integrierte und ökologische 
Produktion, Fertiggerichte, gentech-
nisch veränderte Lebensmittel 



52 
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IL 

Hauswirtschaftlich-pflegerisch-
sozialpädagogische Berufssch nie 

Fachklassen 
für Praktikanten/Praktikantinnen 
mit mittlerem Bildungsabschluß 

Musisch-pädagogische Aktivitäten 

Schuljahr: 1 - Grundstufe 



54 Hauswirtschaftlich-ptlegerisch-sozialp!ldagogische Berufsschule Fachklassenfor Praktikanten/Praktikantinnen mit mittlerem Bildungsabschluß 

Vorbemerkungen 

Die Bedeutung des Faches Musisch-pädagogische Aktivitäten er-
gibt sich aus der Funktion der Vorpraktikantinnen und Vorprakti-
kanten als aktive Mitarbeiter in sozialpädagogischen Arbeits-
feldern. 

Das Fach ermöglicht es, die bis zu diesem Zeitpunkt erworbenen 
Kenntnisse und Fertigkeiten in den Bereichen Musik, Bildhaftes 
Gestalten und Werken in neue, handlungsorientierte und ästhetisch 
erfahrbare Zusammenhänge zu bringen. 

Die Besonderheit des Unterrichts liegt im dreifachen Aspekt: dem 
Sammeln von Erfahrungen, dem Erwerb von Kenntnissen und der 
Erprobung im Vorpraktikum. 

Die Lehrplanziele und -inhalte bilden eine Grundlage für Ausbil-
dungen in sozialpädagogischen Einrichtungen. 

Ein handlungsorientierter Unterricht unterstützt sowohl die Per-
sönlichkeitsentwicklung als auch die gestalterischen Fähigkeiten 
der Vorpraktikantinnen und Vorpraktikanten im Hinblick auf die 
Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher. 

In den Lehrplaneinheiten „Lied", „Instrumente" und „Gitarre" ist 
der Erfahrungsstand der Schülerinnen und Schüler zu ermitteln 
und zu vertiefen, um neue konzeptionelle Erfahrungen zu ermög-
lichen. 

In den Lehrplaneinheiten „Gestalten mit Formen und Farben" und 
„Darstellendes Spiel mit Figuren" sind die verbindenden Elemente 
hervorzuheben und anhand einzelner Projekte zu einem gesamt-
ästhetischen Erlebnis zu verbinden. 

Im Hinblick auf die praktische Tätigkeit des Übens, Spielens und 
Werkens kann je nach Bedarf die Klasse geteilt werden. 

Die Inhalte aus den Bereichen Musik, Rhythmik, Bewegung, Ge-
staltung, Spiel, Sprache und Werken werden analog dem ganzheit-
lichen Charakter mus;sch-pädagogischcr Aktivitäten im ~uzi,Jl

pädagogischen Arbeitsfeld in Unterrichtseinheiten zusammenge-
faßt. Eine enge Zusammenarbeit der Fachlehrer ist deshalb zwin-
gend erforderlich. 



Musisch-pädagogische Aktivitäten Schuljahr 1 - Grundstufe 

Lehrplan übersieht 

Schuljahr 

(Grundstufe) 

Lehrplaneinheiten 

2 
3 

Lied 
Instrumente 
Gitarre 

4 Gestalten mit Formen und Farben 
5 Darstellendes Spiel mit Figuren 
Zeit für Klassenarbeiten und zur möglichen Vertiefung 

55 

Zeitrichtwert Gesamtstunden 

10 
10 
10 
20 
10 60 

20 

80 
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Musisch-pädagogische Aktivitäten Grundstufe 

1.1 

1.2 

1.3 

2 

2.1 

2.2 

Lied 

Vorformen des Liedes beherrschen 

Einen ausgewählten Liedschatz be-
herrschen 

Lieder gestalten 

Instrumente 

Geeignete Instrumente für Kinder-
gruppen handhaben 

Mit Instrumenten und Materialien 
experimentieren und eine klingende 
Geschichte gestalten 

Stimm- und Sprachspiele 

Lieder zur Lebens- und Erlebniswelt der 
Kinder 

Liedgestaltung durch 
- Bewegung 
- szenisches Spiel 
- bildhafte Darstellung 

Einteilung der Instrumente 
Einfache Rhythmen 
Melodische Motive 
Klangfarben 
Klangwirkungen 
Improvisation 

Rhythmische, dymu:nische, melodische 
Darstellung von Charakteren, Tieren, 
Handlungen, Gefühlen, Naturereignissen 

Lautspiel, rhythmische Reime, 
Finger- und Handgestenspiele 
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10 

Umwelt, Gefühle, Feste, Tiere, 
Phantasie, Nonsens, Arm und Reich, 
Anders-Sein 

Sing- und Tanzspiele 
Rollenspiele und Pantomime mit und 
ohne Material 
Collagen 

10 

Orff-lnstrumentari um, sei bstherge-
stellte Instrumente, Körperinstru-
mente, Gebrauchsgegenstände, Natur-
materialen, Restmaterialien 

Märchenszenen, Geschichten, Bilder-
bücher, Reime und Gedichte 
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3 

3.1 

4 

4. 1 

4.2 

4.3 

4.4 

Gitarre 

Grundlagen der Gitarrenbegleitung 
anwenden 

Gestalten mit Formen und Farben 

Musikalische Impulse mit 
bildnerischen Mitteln gestalten 

Farbmaterialien ausprobieren 

Plastisch gestalten 

Musikinstrumente aus verschiedenen 
Materialien und mit verschiedenen 
Techniken selbst herstellen 

Stimmen der Gitarre mit und ohne 
Stimmgerät 
Liedbegleitung mit Dur-, Moll- und 
Dominantseptakkorden 

Verwendung des Kapodasters 

Malen nach Musik 
- Klangspuren 
- Darstellung von Rhythmus und 

Dynamik 

Technischer Einsatz von 
- fertigen Farben 

- selbsthergestellten Farben 

- Naturfarben 

Verschiedene Oberflächen 

Materialauswahl 
Veränderung des Ausgangsmaterials in 
- Fläche 
- Form 
- Struktur 

Fellinstrument 
Blasinstrument 
Saiteninstrument 
Geräuschinstrument 

10 

Akkorde in der ersten Lage in Dur, 
Moll, Septime: C, D, E, F, G, A, Am, 
Ern, Dm, G7, D7 
Tonika Subdominante, Dominante 
Tonartwechsel, Transponiertabelle 

Pastellkreide, Rötel , Graphit, 
Kohle, Zuckcrkru a.:, G,aL_, I~i- ·, 

Flüssigfarben 

20 

Stark rhythmusbetonte Instrumental-
musik 

Wachsrrialkreide, Straßenmaikreide, 
Ölkreide, Wasserfarben, Buntstifte, 
Fingerfarben 
Farbpigmente, verschiedene Binde-
mittel von Acryl, Kleister usw. 
Erden, Schalen von Nüssen und 
Zwiebeln, Wurzeln 
Stein, Holz, Stoff, Haut, Packpapier, 
Butterbrotpapier, Tapete, Karton, 
Zeitung, Makulatur 

Ton, Ytong, Speckstein, Gips, 
Modellierrnasse, Kartons, Restma-
terialien aller Art 

Trommeln 
Flöten, Schlauchtrompete 
Gummibandgitarre 
Rasseln 

I' 



Musisch-pädagogische Aktivitäten Grundstufe 

s 

S. l 

S.2 

Darstellendes Spiel mit Figuren 

Verschiedene Figurenarten und deren 
Einsatzmöglichkeiten kennen 

Mit Figuren spielen 

Fingerpuppen, Stockpuppen 
Schattenfiguren 
Masken 

Szenen mit 
- Requisiten 
- Musik 
- Sprache 
- Bewegung 
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10 

Besuch eines Figurentheaters 

Puppenspiel, Schattenspiel, Masken-
spiel, Tischtheater 
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Sport und Bewegungserziehung 

Schuljahr: 1 - Grundstufe 
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Vorbemerkungen 

Das Fach Sport und Bewegungserziehung bereitet auf die berufli-
chen Anforderungen vor, die sich den Schülerinnen und Schülern 
während des Vorpraktikums im Bereich der Bewegung stellen. 
Gleichzeitig erfahren sie sich selbst als Zielgruppe von Bewegung 
und Sport und bauen so Motivation zum sportlichen Handeln auf. 

In Abhängigkeit von Art, Struktur und Aufgaben der unterschiedli-
chen Einrichtungen werden die Schülerinnen und Schüler mit 
Adressaten unterschiedlichen Alters konfrontiert. Diesbezüglich 
bereitet der Unterricht primär auf die pädagogische Arbeit mit 
Vorschul-, Schulkindern, Jugendlichen, alten und behinderten 
Menschen vor. 

Die Schülerinnen und Schüler lernen Bewegung, Spiel und Sport 
als wichtiges Mittel in der sozialpädagogischen Arbeit kennen, sie 
setzen sich mit didaktischen Fragestellungen auseinander und eig-
nen sich fachtheoretische Grundkenntnisse an . 

Im sportpraktischen Bereich sammeln sie Bewegungserfahrungen 
und Kenntnisse zu Inhalten von Bewegungserziehung und Sport 
mit Zielgruppen unterschiedlicher Altersstruktur. 

Sie setzen sich mit ihrer eigenen Sportsozialisation auseinander 
erkennen neue Wege von Bewegung und Sport und erweitern ihr~ 
Bewegungsmöglichkeiten. 

Die Lehrplaneinheit 2 g liedert i h in ein ·n Plli 
nen Ergänzungsbereich . Au · dem 1 r llJvun 
nach örtlichen Gegebenhei ten, uulifi k l• 
sachlicher Ausstattung Bereiche au~ c"'tihlt 

Im praktisch-methodi chen Bereich 1 rn n 
Schüler Bewegungs- und p rtger:llc, umli h 
Innen- und A ußenbereich sowie ltem ti c [l 

und Räume fü r d ie Ge taltung \ 
Berufsprax is zu nutzen. 

Darüber hinaus sammeln ic • rfnhrun 
führung und Reflex ion von Bcwe un 
unterschiedliche Zielgruppen 



Sport und Bewegungserziehung Schuljahr 1 - Grundstufe 

Lehrplan übersieht 

Schuljahr 

(Grundstufe) 

Lehrplaneinheiten 

l 
2 
3 

Sporttheoretischer Bereich 
Sportpraktischer Bereich 
Didaktisch-methodischer Bereich 

Zeit für Klassenarbeiten und zur möglichen Vertiefung 

Zeitrichtwert 

6 
16 
8 

Gesamtstunden 

30 
10 

40 

(" . 
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Sport und Bewegungserziehung Grundstufe 

1.1 

1.2 

1.3 

2 

2.1 

2.2 

Sporttheoretischer Bereich 

Eigene sportliche Sozialisation 
reflektieren 

Ziele und Inhalte der Bewegungs-
erziehung erfassen 

Aufsichtspflicht wahrnehmen und 
Maßnahmen zur Unfallverhütung 
ergreifen 

Sportpraktischer Bereich 

Pflichtbereich 

Bewegungsmöglichkeiten erproben 

Ausgewählte Spielideen durchführen 
und ihre physischen und psychischen 
Auswirkungen erfahren 

Persönliche Erfahrungen 
Bewegung als Grundlage für menschliche 
Entwicklungsprozesse 

Bewegungsaktivitäten 
Sport und Spiel in sozialpädagogischen 
Arbeitsfeldern 

Einschätzung und Beaufsichtigung der 
Gruppe 

Förderung der Bewegungsfertigkeiten 

Kleine Spiele 

Kleine Sportspiele 

65 

Familie, Verein, Schule 
Körperliche, motorische, kognitive, 
soziale, emotionale Entwicklung 
Frühförderung 
Aktivierung, Rehabilitation 

Kritische Bestandsaufnahme 
Motorische, kognitive, soziale, 
emotionale Aspekte 
Prinzip der Ganzheitlichkeit 

Gruppengröße, Gruppenzusammen-
setzung, Alter, Reife, Entwicklungs-
stand der Personen 
U nfal 1 verh ütungsvorschriften 

6 

16 

Gehen, Laufen, Hüpfen, Springen, 
Schwingen, Rollen, Klettern, Tragen, 
Ziehen, Schieben, Schaukeln, Fliegen, 
Fallen, Kriechen, Drehen 

New games, Laufspiele, Ballspiele, 
Kraft- und Gewandtheitsspiele, Spiele 
im Wasser, Spiele bei Eis und Schnee 
Prellball, Faustball, Brennball, Zwei-
Parteien-Ball, Korbball, Tschoukball, 
Ball über die Schnur, Sitzfußball, 
Hockey 
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2.3 

3 

3. 1 

3.2 

Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Berufsschule Fachk/assenfar Praktikanten/Pralct1kan11nn n mlf mlttl nm HI 

Ergänzungsbereich 

Im gemeinschaftlichen Erleben Körper-
bewußtsein, Gesundheit und Motiva-
tion durch sportliche Betätigung ge-
winnen 

Didaktisch-methodischer Bereich 

Grundlagenkenntnisse zu Teilschritten 
bei der Gestaltung von Bewegungsan-
geboten erlangen 

Berufliche Ersterfahrungen mit 
Bewegungserziehung und Sport 
reflektieren 

Tanz 
Freizeitspiele 

Fitneßaktivitäten und gesundheitsgerechte 
Bewegungsaktivitäten 

Erlebnispädagogische Bewegungs-
angebote 

Gezielte Bewegungsaktivitäten 
- Aufbau 
- Struktur 

Räumliche und materielle Anforderungen 

Fallbesprechungen 
Pra: i pr t oll 

bsch/uß 

8 






